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Dam- und Sikawild, Ausnahme von der Abschussplanung für den Verwaltungsbezirk Bruck 
an der Leitha für die Jagdjahre 2026-2028 
 
 

Präambel 

 

Die Bezirksverwaltungsbehörde kann mit Verordnung für bestimmte Bereiche oder den 

gesamten Verwaltungsbezirk Dam-, Sika-, Muffel- und Steinwild aus der Abschussplanung 

ausnehmen, wenn sie revierfremd sind und im Hinblick auf die Interessen der Land- und 

Forstwirtschaft deren Hege nicht vertretbar ist. 

 

Im Bezirk Bruck an der Leitha kommt das Dam- und Sikawild von Natur aus nicht in freier 

Wildbahn vor und es hat sich auch in der Vergangenheit keine eigenständige Population 

des Dam- und Sikawildes in der freien Wildbahn im Bezirk etabliert. Das allfällige 

Vorkommen dieser Wildtiere dürfte u.a. durch Entweichen aus Jagd- und Fleischgattern 

zurückzuführen sein. Die jagfachliche Begutachtung ergab, dass Dam- und Sikawild im 

Bezirk Bruck an der Leitha nur sehr sporadisch bzw. als Wechselwild auftritt. Es ist 

aufgrund des geringen Vorkommens weder eine gezielte Bewirtschaftung dieser Wildart 

möglich, noch ist die Bildung eines Bestandes bildenden Population aus land- und 

forstwirtschaftlichen Gründen bzw. wildökologischen Gründen erwünscht, weil vor allem in 

den Forstkulturen verstärkt Schäden durch Verbiss und Schälung zu befürchten sind. 

Diese Schalenwildart würde zusätzlich Druck auf die heimischen Wildarten ausüben und 

sind daraus resultierend erhöhte Wildschäden durch Beunruhigung und Stressbildung zu 

erwarten. Aus diesem Grunde ist es zielführend, jeder Verbreitung oder Vermehrung 

dieser revierfremden Schalenwildpopulationen entgegenzuwirken. 

 

Es gibt im Bezirk Bruck an der Leitha kein einziges Jagdgebiet, welches einen 
eigenständigen Abschussplan für Damwild oder Sikawild hat. 
 

Im Rahmen des von der Behörde geführten Ermittlungsverfahrens wurde eine 

Stellungnahme des Amtssachverständigen für Jagdwesen eingeholt, der den Abschuss 

dieser genannten Wildtiere für zweckmäßig erachtet.  
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Aus den in der Präambel dargelegten Erwägungen stellt die Bezirkshauptmannschaft 

Bruck an der Leitha fest, dass Dam- und Sikawild im Bezirk Bruck an der Leitha 

revierfremd ist und die Hege der genannten Schalenwildart weder im Interesse der Land- 

und Forstwirtschaft noch der Jagdwirtschaft liegt.  

 

 
Die im Betreff angeführte Verordnung des Verwaltungsbezirkes Bruck an der Leitha ist im 
Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) unter folgendem Link abrufbar: 
 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bvb/BVB_NI_BL_20260318_3/BVB_NI_BL_2026031
8_3.pdf 
 
 
 
Ergeht an: 
6. Alle Stadt- / Markt- / Gemeinden zu Handen des Bürgermeisters / der 

Bürgermeisterin im Verwaltungsbezirk Bruck an der Leitha 
 mit dem Ersuchen, die gegenständliche Verordnung an der Amtstafel 

kundzumachen und bis zum Ende der Geltungsdauer angeschlagen zu lassen 
                                     ------------------------------------------------ 
1. An alle Jagdleiter des Verwaltungsbezirkes Bruck an der Leitha 
2. An alle Hegeringleiter des Verwaltungsbezirkes Bruck an der Leitha 
3. die Bezirksgeschäftsstelle des NÖ Landesjagdverbandes, z.Hd. Herrn 

Bezirksjägermeister Ing. Thomas Schäfer, Obere Carnuntumstraße 60, 2403 
Wildungsmauer 

4. Abteilung Agrarrecht 
5. NÖ Landesjagdverband, Wickenburggasse 3, 1080 Wien 
 

 

Für den Bezirkshauptmann 

Ing. Mag. L a p p e l 
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